
Zeitschrift: Curaviva : Fachzeitschrift

Herausgeber: Curaviva - Verband Heime und Institutionen Schweiz

Band: 76 (2005)

Heft: 4

Rubrik: Impressum

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


4/2005 CURAVIVA 43 MONITOR

charakter kommt auch den Konzepten zu, welche die Kantone

dem Bundesrat vorlegen und in denen das Verhältnis zu den

Heimen und Institutionen und deren Finanzierung geregelt

werden sollen. Diese Konzepte werden von einer noch zu

bildenden nationalen Fachkommission zu beurteilen sein.

Aufgrund welcher qualitativer Kriterien diese Kommission ihre

Arbeit stützen soll, steht heute noch nicht fest. Klar ist nur:

Notwendig sind Inhalte aufderfachlichen Ebene, erst dann

macht die Diskussion über die politische Umsetzung Sinn.

Fachliche Kriterien diskutieren
Aus fachlicher Sicht existieren heute anerkannte qualitative

Kriterien über die Ausbildung von Fachpersonen, über ethische

Grundsätzefür die Betreuung und Pflege, über

«handicapspezifische» Bedürfnisse, über Anforderungsprofile im

Infrastrukturbereich (Hôtellerie), über präzise Richtlinien in der

Verwaltung wie Kontenrahmen usw. Aufdiesen Ebenen ist ein

«unabdingbarer Minimalstandard» durchaus definierbar.

Wir müssen das Rad nicht mehr neu erfinden, um einheitliche

Begriffe vorzuschlagen. Doch herrscht ein babylonisches

Sprachengewirr, weil die Deregulierung unseres Sozialstaates

weit fortgeschritten ist. Bei dem Versuch, die grundlegendsten

Parameter wie beispielsweise «Vollkosten pro Tag» zu definieren,

scheitern wir kläglich. Denn dazu sind mindestens

26 verschiedene Erklärungsversuche zu hören. Zuverlässige

statistische Grundlagen existieren nicht, weshalb wir nicht

einmal genau wissen, wie viele Heime es in der Schweiz gibt,

da die Zulassungsbedingungen unterschiedlicher nicht sein

können.

Dieses typisch schweizerische Durcheinander hat nicht

geschmerzt, so lange die Mittel genügend flössen. Dass dies nicht

mehr der Fall ist, muss nicht betont werden. Umso mehr sind

wir heute aufeinheitliche Begriffe von Qualität und Leistung

angewiesen, ohne die wir die Interessen der Schwächsten nicht

schützen können. Aus fachlicher Sicht ist die Definition von

praktisch umsetzbaren Standards möglich, und wir glauben

auch, dass diesbezüglich ein Konsens erreichbar ist. Welchen

Standard wir uns schlussendlich leisten können, liegt wiederum

in den Händen der Politik und uns allen. Die Verbände sind, im

Rahmen der Interessenvertretung für kranke und behinderte

Menschen, dafür verantwortlich, die notwendigen fachlichen

Fakten zu liefern. B
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